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Statuten 

Tennisclub Herblingen 

 

I. Teil - Name, Zweck und Sitz 

Artikel 1 

Der Tennisclub Herblingen ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in Schaffhausen, nachfolgend TCH 
genannt. 

Er bezweckt, seinen Mitgliedern die Ausübung des Tennissportes zu ermöglichen und die Verbreitung dieser 
Sportart zu fördern. Er ist politisch und konfessionell neutral. 

Artikel 2 

Der TCH ist Mitglied des Schweizerischen Tennisverbandes und anerkennt dessen Statuten und Reglemente. 

 

II. Teil - Mitgliedschaft, Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Artikel 3 

Der TCH umfasst folgende Mitgliederkategorien: 

a) Ehrenmitglieder 

b) Aktive 

c) Passive 

d) Junioren 

e) Bambini 

 

Artikel 4 

Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, welche sich um den Club in aussergewöhnlicher Weise 
verdient gemacht haben. Ihre Ernennung erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die Generalversammlung. 
Ehrenmitglieder können ganz oder teilweise von ihren finanziellen Verpflichtungen dem Club gegenüber befreit 
werden. Sie geniessen die gleichen Rechte wie die Aktiven. 

Artikel 5 

Aktive können Damen und Herren werden, die nach den Vorschriften des Schweizerischen Tennisverbandes das 
Juniorenalter überschritten haben. 

Artikel 6 

Passive können Damen und Herren sowie juristische Personen werden, die den Club unterstützen wollen, ohne 
am Spielbetrieb teilzunehmen. Sie haben freien Zutritt zu den Plätzen und werden zu den Clubanlässen 
eingeladen. 

Artikel 7 

Junioren sind Mädchen und Knaben, die nach den Vorschriften des Schweizerischen Tennisverbandes das 
Aktivalter noch nicht erreicht haben. 

 










